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Sitzung des Gemeinderats vom 18. Juni 2024 
 

An der obengenannten Sitzung hat der Rat nachfolgende Geschäfte behandelt und Beschlüsse ge-

fasst. Er hat: 

 

  Geschäftstitel 

 

1.  02.01.102 die Beschaffung von 110 iPad’s inkl. Stromadapter zum Preis von CHF 63'657 
inkl. MWSt. sowie Hüllen zum Preis von CHF 3'080.00 inkl. MWSt. bei der Firma 
DQ Solution beschlossen. Die Geräte werden durch die Firma CHG für vier Jahre 
bzw. rund 50 Monate geleast. Grundlage für die IT Beschaffung der Schule ist das 
Medien- und Hardwarekonzept, welches durch den Gemeinderat beschlossen 
wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. 
 

2.  03.02.130 an die Meitliriege Schmerikon einen Beitrag von CHF 1‘000 zum Anlass des 50. 
Jubiläums ausgerichtet. Dieser Beitrag erfolgt gemäss den Richtlinien für Ge-
meindebeiträge an Vereine, Organisationen und Jubiläen vom 22. Oktober 2013. 
 

3.  04.05.330 die Aufhebung von Urnennischen in der Urnenwand des Friedhofs im Herbst bis 
zum 1. November 2024 beschlossen. Diese Räumung erfolgt ausserplanmässig 
infolge hoher Nachfrage. Der aktuelle Bestand an freien Nischen beträgt lediglich 
noch vier. Es werden neun Nischen geräumt betreffend Verstorbene in den Jah-
ren 2009 und 2010. Die Grabesruhe ist bereits seit mindestens vier Jahren abge-
laufen.  
 
Den Angehörigen wird, soweit die Adressen bekannt sind, die Aufhebung ange-
zeigt. Sie werden eingeladen, auf Wunsch die Urne(n) entgegen zu nehmen. 
 

4.  06.03.240 

07.06.210 

das Vorprojekt Entlastungsstrasse Industrie Allmeind und das Betriebs- und Ge-
staltungskonzept Allmeindstrasse zustimmend zur Kenntnis genommen. Die 
Massnahmen werden im Rahmen des 5. Agglomerationsprogrammes der Agglo 
Obersee beim Bund angemeldet. Der Gemeinderat hat zusätzlich Rückmeldung 
zum Entwurf des Agglomerationsprogrammes im Rahmen der Behördenmitwir-
kung erstattet. 
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Die Bürgerschaft hatte am 3. April 2023 einen Kredit von CHF 600‘000 inkl. 
MWSt. für die Erstellung eines Auflageprojekts für den Bau der Entlastungs-
strasse Allmeind mit direktem Anschluss an die A15 genehmigt. Die Zustimmung 
war an die Bedingung gebunden, bis zum Vorliegen des Entscheides über das 
weitere Schicksal der Regionalen Verbindungsstrasse A15 - Gaster lediglich das 
Vorprojekt zu initiieren. Am 5. Juli 2023 beschloss der Gemeinderat in Ergänzung 
zum Projekt der Entlastungsstrasse im Sinne von flankierenden Massnahmen für 
die Allmeindstrasse zusätzlich ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) zu er-
arbeiten. Weitere Arbeiten werden bis zum Vorliegen des Ergebnisses der Refe-
rendumsabstimmung zur RVS A15 - Gaster eingestellt.  
 

5.  07.02.211 den Sondernutzungsplan Gewässerraum Oberer Zürichsee zur Kenntnis genom-
men und dem AREG zur Vorprüfung eingereicht. 
 
Mit Beschluss vom 4. April 2024 hatte der Gemeinderat aus aktuellem Anlass, 
u.a. die Zentrumsgestaltung mit Tiefgarage, die ERR Raumplaner AG mit der Er-
arbeitung des Sondernutzungsplanes im Abschnitt zwischen Rösslihab bis zum 
Hallen- und Seebad beauftragt. 
 

6.  07.01.102 die Geschäfte und Anträge erörtert und die Delegationen bestimmt für die  
- 22. Generalversammlung der IG GIS AG vom 1. Juli 2024. 
 

7.  08.08.500 die Hach Lange AG, Rheineck mit der Erneuerung des Prozessleitsystems (PLS) 
der Wasserversorgung Schmerikon für CHF 62'731.15 exkl. MWSt. beauftragt. 
Ebenfalls zugestimmt hat der Gemeinderat einem Wartungsvertrag inkl. Lizen-
zen für das neue PLS für CHF 6'831.00 je Jahr exkl. MWSt.  
 

8.  09.02.160 die bestehenden Überschreitungen zum Budget per 31. Mai 2024 genehmigt. Er 

unterschied hierbei unwesentliche Abweichungen, die im Betrag unter CHF 1'000 

liegen oder auf interne Verrechnungen zurückzuführen sind; Abweichungen, die 

auf gebundene und dringliche Ausgaben zurückzuführen sind und Überschrei-

tungen, die als Folge von erheblichen, nicht gebundenen Ausgaben entstanden 

sind. Der Umfang der erforderlichen Nachtragskredite beläuft sich kumuliert auf 

CHF 100'000.00. Nach Gemeindeordnung Art. 32 in Verbindung mit dem Anhang 

kann der Gemeinderat abschliessend bis CHF 100'000 je Fall, höchstens jedoch 

CHF 600'000 bewilligen. 

 

9.  09.03.353 die Müller Wohngestaltung, 8716 Schmerikon mit der Erneuerung der Bodenbe-
läge im Schulhaus Oberstufe Nord zum Preis von CHF 27'971.80 beauftragt. 
 

10.   1 Bauantrag und 1 Bauermittlung behandelt. 
 

  
 GEMEINDEPRÄSIDIUM SCHMERIKON 
 Der Gemeindepräsident 
  
 
 
 
 Félix Brunschwiler 


